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Allgemeine Chronik

Infrastruktur und Lebensraum

Raumplanung und Wohnungswesen

Bodenrecht

Im Juni 2019 hiess der Nationalrat als erstbehandelnde Kammer die vom Bundesrat
vorgeschlagene Revision des Enteignungsgesetzes gut. Das Resultat der
Gesamtabstimmung lautete auf 141 Stimmen dafür und 43 Stimmen dagegen (0
Enthaltungen). Dabei geht es einerseits um verfahrenstechnische Anpassungen, denn
das gegenwärtige Gesetz stammt aus dem Jahr 1930. Damals gab es das nun
standardmässig angewandte Plangenehmigungsverfahren zum Beispiel noch gar nicht.
Ebenso soll bei grossen Geschäften der Beizug von hauptamtlichen
Kommissionsmitgliedern ermöglicht werden. Als künftige Wahlbehörde der Mitglieder
der Eidgenössischen Schätzungskommission schlug die RK-NR das Bundesgericht vor –
in Abweichung zum Bundesrat, der das Bundesverwaltungsgericht vorgesehen hatte.
Der Rat folgte hierzu seiner Kommission. Anderseits geht es auch um inhaltliche Fragen
wie die Höhe der Entschädigung bei Enteignungen ausserhalb des Baugebietes, deren
Festlegung schon die Motion des Bauernverbandspräsidenten Ritter (cvp, SG; Mo.
13.3196) angestossen hatte. Der Bundesrat hatte in seiner Vorlage darauf verzichtet,
dies einzubauen. Zu reden gab vor allem der von der Kommission vorgeschlagene
sechsfache Wert des ermittelten Höchstpreises gemäss Artikel 66 BGBB
(«Verkehrswert»), den der Bund zukünftig den von Kulturland Enteigneten zu entrichten
hätte. Trotz ausdrücklichen Hinweisen von Bundesrätin Sommaruga auf die mögliche
Verfassungswidrigkeit einer allzu hohen Entschädigung folgte der Rat seiner
Kommission in diesem Punkt mit 113 zu 69 Stimmen (bei 2 Enthaltungen). Neben SVP,
CVP und BDP stimmten auch die Grünen dafür; dagegen waren SP, GLP sowie die grosse
Mehrheit der FDP. Anschliessend sprach sich eine Mehrheit aus SVP, FDP, BDP und zwei
Drittel der CVP gegen die Stärkung der Verfahrensrechte von Lärmbetroffenen aus,
allerdings knapp mit 98 zu 83 Stimmen (bei 1 Enthaltung). Auch diese hatte die RK-NR in
Abweichung zum Bundesrat vorgeschlagen. Wie der Bundesrat war allerdings auch die
Mehrheit der Nationalrätinnen und -räte der Meinung, der Status quo genüge
diesbezüglich. Das Geschäft geht nun an den Ständerat. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 03.06.2019
SEAN MÜLLER

Als Zweitrat befasste sich der Ständerat anfangs Dezember zum ersten Mal mit der
Revision des Enteignungsgesetzes. Umstritten war dabei vor allem die Höhe der
Entschädigung für Kulturlandverlust. Die Mehrheit der vorberatenden RK-SR hatte
beantragt, es bei der Entschädigung des ermittelten Höchstpreises nach Artikel 66
Absatz 1 des Bundesgesetzes über das bäuerliche Bodenrecht (BGBB) zu belassen. Eine
Minderheit – bestehend einzig aus den Herren Cramer (gps, GE) und Rieder (cvp, VS) –
hatte eine Erhöhung auf das Dreifache gefordert. Zuvor hatte der Nationalrat gar das
Sechsfache beschlossen. Nach kurzer Diskussion entschied sich der Rat mit 23 zu 20
Stimmen, der Minderheit zu folgen – trotz mahnender Worte von Bundesrätin
Sommaruga, dass auch «die Kommissionsminderheit mit dem Dreifachen des
ermittelten Höchstpreises [nur] weniger verfassungswidrig als der Nationalrat ist». Das
Geschäft geht nun in die Differenzbereinigung. In derselben Sitzung schrieb der
Ständerat bereits zwei parlamentarische Vorstösse ab, die eine Revision des
Enteignungsgesetzes gefordert hatten (Motion Regazzi 13.3023 und Motion Ritter
13.3196). 2

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 05.12.2019
SEAN MÜLLER

1) AB NR 2019, S. 786 ff.; Botschaft des Bundesrates vom 1.6.18; Medienmitteilung RK-NR vom 5.4.19
2) AB SR, 2019, S. 1067 ff.
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